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Präambel 

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 
Satz 2 Bstb. f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 666 
ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 
(GV NRW 2013, S. 878 ff.), hat der Rat der Ge-
meinde Lienen am 29.09.2014 mit Mehrheit der ge-
setzlichen Anzahl der Mitglieder des Rates die fol-
gende Hauptsatzung beschlossen.2  

§ 1 Name, Bezeichnung, Gebiet 

(1) Die Gemeinde Lienen wird urkundlich erstmalig 
im Jahre 1088 erwähnt. 

(2) Das Gemeindegebiet umfasst 7.329 ha. 

§ 2 Wappen, Flagge, Siegel 

(1) Der Gemeinde ist mit Urkunde des Oberpräsi-
denten der Provinz Westfalen – K 1 Nr. 68-17 – 
vom 18.02.1939 das Recht zur Führung eines 
Wappens verliehen worden. 

Beschreibung des Wappens: 
Das Wappen zeigt im silbernen Schild über ei-
nem roten, mit einem silbernen Seerosenblatt 
belegten Dreiberg zwei rote, balkenweise ge-
stellte Seerosenblätter. 

 
1 In Fassung der III. Änderungssatzung vom 18.12.2025 
2 Die I. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung wurde 

am 03.04.2017 beschlossen, die II. Änderungssatzung 

(2) Der Gemeinde ist mit Urkunde des Innenminis-
ters des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
30.07.1962 das Recht zur Führung einer Flagge 
und eines Banners verliehen worden.  

Beschreibung der Flagge: 
Die Hissflagge zeigt in weiß über einem roten, 
mit einem weißen Seerosenblatt belegten Drei-
berg zwei rote, balkenweise gestellte Seerosen-
blätter. 

Beschreibung des Banners: 
Das Banner besteht aus zwei gleichlangen und 
gleichbreiten Bahnen in den Farben Rot und 
Weiß, darauf ein wenig über die Mitte nach 
oben geschoben das Wappen der Gemeinde. 

(3) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel mit dem 
Gemeindewappen. Das Dienstsiegel gleicht in 
Form und Größe dem dieser Hauptsatzung bei-
gedruckten Siegel. 

§ 3 Unterrichtung der Einwohner 

(1) Der Rat hat die Einwohner über allgemein be-
deutsame Angelegenheiten der Gemeinde zu 
unterrichten. Die Unterrichtung hat möglichst 
frühzeitig zu erfolgen. Über die Art und Weise 
der Unterrichtung (z.B. Hinweis in der örtlichen 
Presse, öffentliche Anschläge, schriftliche Un-
terrichtung aller Haushalte, Durchführung be-
sonderer Informationsveranstaltungen, Abhal-
tung von Einwohnerversammlungen) entschei-
det der Rat von Fall zu Fall. 

(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere 
stattfinden, wenn es sich um Planungen oder 
Vorhaben der Gemeinde handelt, die die struk-
turelle Entwicklung der Gemeinde unmittelbar 
und nachhaltig beeinflussen oder die mit erheb-
lichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Ein-
wohnern verbunden sind. Die Einwohnerver-
sammlung kann auf Teile des Gemeindegebie-
tes beschränkt werden.  

(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohner-
versammlung beschlossen, so setzt der Bürger-
meister/die Bürgermeisterin Zeit und Ort der 
Versammlung fest und lädt alle Einwohner durch 
öffentliche Bekanntmachung ein. Die in der Ge-
schäftsordnung für die Einberufung des Rates 
festgelegten Ladungsfristen gelten entspre-
chend. Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin 
führt den Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn 
der Versammlung unterrichtet der Bürgermeis-
ter/die Bürgermeisterin die Einwohner über 
Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen 
der Planung bzw. des Vorhabens. Anschließend 

wurde am 14.12.2020 beschlossen, die III. Änderungs-

satzung wurde am 18.12.2025 beschlossen. 
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haben die Einwohner Gelegenheit, sich zu den 
Ausführungen zu äußern und sie mit den vom 
Rat zu bestimmenden Ratsmitgliedern aller 
Fraktionen und dem Bürgermeister/der Bürger-
meisterin zu erörtern. Eine Beschlussfassung 
findet nicht statt. Der Rat ist über das Ergebnis 
der Einwohnerversammlung in seiner nächsten 
Sitzung zu unterrichten. 

(4) Die dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin auf-
grund der Geschäftsordnung obliegende Unter-
richtungspflicht bleibt unberührt. 

§ 3a Bildaufnahmen / Film- und Tonauf-
nahmen in Sitzungen des Rates 3 

(1) In öffentlichen Sitzungen sind Bildaufnahmen 
zulässig, wenn sie die Ordnung der Sitzung nicht 
gefährden. Dieses Recht umfasst nicht die An-
fertigung von Bildaufnahmen von Zuhörern/Zu-
hörerinnen oder Verwaltungsbediensteten mit 
Ausnahme der Bürgermeisterin/des Bürger-
meisters, des allgemeinen Vertreters/der allge-
meinen Vertreterin (§ 69 GO NRW). 

(2) Über das Vorliegen einer Gefährdung der Ord-
nung der Sitzung entscheidet der Bürgermeis-
ter/die Bürgermeisterin oder seine/ihre Vertre-
tung bei der Sitzungsleitung. 

(3) Die Regelungen finden auf Sitzungen der Aus-
schüsse entsprechende Anwendung. 

§ 3b Digitale und hybride Durchführung 
von Sitzungen in besonderen Ausnah-
mefällen 

(1) In besonderen Ausnahmefällen wie Katastro-
phen, einer epidemischen Lage oder anderen 
außergewöhnlichen Notsituationen kann die 
Durchführung von Sitzungen des Rates und der 
Ausschüsse in digitaler Form erfolgen (digitale 
Sitzung), sofern die dafür erforderlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind (§ 47a Abs. 1 GO NRW).  

(2) Der Rat stellt das Vorliegen eines Ausnahmefal-
les nach § 47a Abs. 1 GO NRW mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln seiner Mitglieder fest und 
entscheidet zugleich darüber, ob infolgedessen 
digitale oder hybride Sitzungen durchgeführt 
werden. In dem Beschluss ist festzulegen, für 
welchen Zeitraum Sitzungen in digitaler oder 
hybrider Form durchgeführt werden (längstens 
für einen Zeitraum von zwei Monaten) und ob die 
Durchführung in digitaler oder hybrider Form für 
den Rat und die Ausschüsse gelten soll. Die Be-
schlussfassung kann in einer Sitzung des Rates, 
durch Stimmabgabe im Umlaufverfahren oder in 
geeigneter elektronischer Form, die die Textform 
wahrt, erfolgen. Die Beschlussfassung soll so 

 
3 §§3a, 3b eingefügt durch III. Änderungssatzung 

rechtzeitig erfolgen, dass die Frist des § 47 Abs. 
2 GO NRW gewahrt werden kann. Die Verlänge-
rung ist bei einem weiteren Andauern des be-
sonderen Ausnahmefalles möglich. Für den Be-
schluss über eine Verlängerung gelten die vor-
genannten Sätze entsprechend. 

(3) Die Aufhebung eines Beschlusses nach Absatz 
2 ist im Rat mit der Mehrheit der Stimmen der 
Mitglieder des Rates zulässig. 

§ 4 Anregungen und Beschwerden 

(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Ge-
meinschaft mit anderen schriftlich mit Anregun-
gen oder Beschwerden an den Rat zu wenden. 
Anregungen und Beschwerden müssen Angele-
genheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich 
der Gemeinde fallen. 

(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den 
Aufgabenbereich der Gemeinde fallen, sind vom 
Bürgermeister/von der Bürgermeisterin an die 
zuständige Stelle weiterzuleiten. Der Antragstel-
ler/Die Antragstellerin ist hierüber zu unterrich-
ten. 

(3) Eingaben von Bürgern, die weder Anregungen 
oder Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fra-
gen, Erklärungen, Ansichten etc.), sind ohne Be-
ratung vom Bürgermeister/von der Bürgermeis-
terin zurückzugeben. 

(4) Dem Antragsteller/Der Antragstellerin kann auf-
gegeben werden, Anregungen oder Beschwer-
den in der für eine ordnungsgemäße Beratung 
erforderlichen Anzahl einzureichen. Die Bera-
tung kann in diesen Fällen bis zur Einreichung 
der notwendigen Unterlagen ausgesetzt wer-
den. 

(5) Von einer Prüfung von Anregungen und Be-
schwerden soll abgesehen werden, wenn 

a) der Inhalt einen Straftatbestand erfüllt,  

b) gegenüber bereits geprüften Anregungen 
oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
vorliegt. 

(6) Der Antragsteller/Die Antragstellerin ist über die 
Stellungnahme des Rates durch den Bürger-
meister/die Bürgermeisterin zu unterrichten. 

§ 5 Bezeichnung des Rates und der 
Ratsmitglieder  

(1) Der Rat führt die Bezeichnung: „Rat der Ge-
meinde Lienen“. 
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(2) Die Mitglieder des Rates führen die Bezeich-
nung „Ratsmitglied“. 

§ 6 Dringlichkeitsentscheidungen 

Dringlichkeitsentscheidungen des Hauptausschus-
ses oder des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
mit einem Ratsmitglied (§ 60 Abs. 1 und 2 GO NRW) 
bedürfen der Schriftform. 

§ 7 Ausschüsse 

(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer 
den in der Gemeindeordnung oder in anderen 
gesetzlichen Vorschriften vorgeschriebenen 
Ausschüssen gebildet werden. Die Zahl der Aus-
schussmitglieder soll ungerade sein. 

(2) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angele-
genheiten ihres Aufgabenbereiches die Ent-
scheidungen dem Bürgermeister/der Bürger-
meisterin zu übertragen.  

(3) Der Rat kann sich durch Ratsbeschluss für einen 
bestimmten Kreis von Geschäften oder für einen 
Einzelfall die Entscheidung vorbehalten. 

(4) Der Rat kann für die Arbeit der Ausschüsse all-
gemeine Richtlinien aufstellen. 

§ 8 Aufwandsentschädigung, Verdienst-
ausfallersatz  

(1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine Auf-
wandsentschädigung in Form eines monatlichen 
Pauschalbetrages und ein Sitzungsgeld nach 
Maßgabe der EntschVO für die Teilnahme an 
Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Die 
Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das Sit-
zungsgeld gezahlt wird, wird auf 12 Sitzungen im 
Jahr beschränkt. Der monatliche Pauschalbe-
trag wird zum Ende eines Monats ausgezahlt, 
die übrigen Entschädigungen zum Ende jedes 
Quartals. 

(2) Sachkundige Bürger/Bürgerinnen und sachkun-
dige Einwohner/Einwohnerinnen erhalten für die 
im Rahmen der Mandatsausübung erforderliche 
Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzun-
gen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der Ent-
schVO. Dies gilt unabhängig vom Eintritt des 
Vertretungsfalles auch für die Teilnahme an 
Fraktionssitzungen als stellvertretendes Aus-
schussmitglied. Die Anzahl der Fraktionssitzun-
gen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird 
auf 12 Sitzungen im Jahr beschränkt. 

 
4 § 8 Abs. 3 neugefasst durch I. Änderungssatzung 
5 § 8 Abs. 3a) neugefasst durch II. Änderungssatzung, 

III. Änderungssatzung 

(3) 4Rats- und Ausschussmitglieder haben An-
spruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der 
ihnen durch die Mandatsausübung entsteht, so-
weit sie während der Arbeitszeit erforderlich ist. 
Der Anspruch besteht auch für maximal 8 Ar-
beitstage je Wahlperiode im Falle der Teilnahme 
an kommunalpolitischen Bildungsveranstaltun-
gen, die der Mandatsausübung förderlich sind. 
Der Verdienstausfall wird für jede Stunde der 
versäumten Arbeitszeit berechnet, wobei die 
letzte angefangene Stunde voll zu rechnen ist. 
Der Anspruch wird wie folgt abgegolten: 

a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten 
einen Regelstundensatz, es sei denn, dass sie er-
sichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. 
Der Regelstundensatz wird auf den Stundenpau-
schalsatz nach § 6 Abs.5 der Entschädigungsverord-
nung festgesetzt.5 

b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Re-
gelstundensatz übersteigende Verdienstausfall ge-
gen entsprechenden Nachweis, z.B. durch Vorlage 
einer Bescheinigung des Arbeitgebers, ersetzt. 

c) Selbständige können eine besondere Ver-
dienstausfallpauschale je Stunde erhalten, sofern 
sie einen den Regelsatz übersteigenden Verdienst-
ausfall glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung 
erfolgt durch eine schriftliche Erklärung über die 
Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit der ge-
machten Angaben versichert wird. 

d) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 
2 Personen, von denen mindestens eine ein Kind un-
ter 14 Jahren oder eine anerkannt pflegebedürftige 
Person nach SGB XI ist, oder einen Haushalt mit 
mindestens 3 Personen führen und nicht oder weni-
ger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, er-
halten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesen-
heit vom Haushalt mindestens den Regelstunden-
satz. Auf Antrag werden statt des Regelstundensat-
zes die notwendigen Kosten für eine Vertretung im 
Haushalt ersetzt.  

e) Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die au-
ßerhalb der Arbeitszeit aufgrund der mandatsbe-
dingten Abwesenheit vom Haushalt notwendig wer-
den, werden auf Antrag in Höhe der nachgewiese-
nen Kosten erstattet. Kinderbetreuungskosten wer-
den nicht erstattet bei Kindern, die das 14. Lebens-
jahr vollendet haben, es sei denn, besondere Um-
stände des Einzelfalls werden glaubhaft nachgewie-
sen. 

(4) 6Stellvertretende Bürgermeister/ Bürgermeiste-
rinnen nach § 67 Abs. 1 GO NRW und Fraktions-
vorsitzende - bei Fraktionen mit mindestens acht 
Mitgliedern auch ein stellvertretender Vorsitzen-

6 § 8 Abs. 4 neu eingefügt durch I. Änderungssatzung 
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der/eine stellvertretende Vorsitzende, mit min-
destens 16 Mitgliedern auch 2 stellvertretende 
Vorsitzende - erhalten neben den Entschädigun-
gen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO 
NRW zustehen, eine Aufwandsentschädigung 
nach § 46 GO NRW i.V.m. der EntschVO. 

(5) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von 
Ausschüssen des Rates grundsätzlich eine zu-
sätzliche Aufwandsentschädigung nach § 46 
Abs. 1 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 
EntschVO erhalten, werden gemäß § 46 Satz 2 
GO NRW sämtliche Ausschüsse ausgenom-
men. 7 

§ 9 Genehmigung von Rechtsgeschäf-
ten 

(1) Verträge der Gemeinde mit Mitgliedern des Ra-
tes oder der Ausschüsse sowie mit dem Bürger-
meister/der Bürgermeisterin und den leitenden 
Dienstkräften der Gemeinde bedürfen der Ge-
nehmigung des Rates. 

(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 

a) Verträge, die auf der Grundlage feststehen-
der Tarife abgeschlossen werden, 

b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss 
auf der Grundlage einer von der Gemeinde vor-
genommenen Ausschreibung zugestimmt hat, 

c) Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der 
laufenden Verwaltung (§ 41 Abs. 3 GO NRW) 
darstellt. 

(3) Leitende Dienstkräfte i.S. dieser Vorschrift sind 
der Bürgermeister/die Bürgermeisterin und 
sein/ihr allgemeiner Vertreter/allgemeine Vertre-
terin.  

§ 10 Bürgermeister/Bürgermeisterin 

(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im 
Namen des Rates als auf den Bürgermeister/der 
Bürgermeisterin übertragen, soweit nicht der Rat 
sich oder einem Ausschuss für einen bestimm-
ten Kreis von Geschäften oder für einen Einzel-
fall die Entscheidung vorbehält. Nähere Einzel-
heiten sind in der Zuständigkeitsordnung für den 
Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Lienen 
festgelegt.   

(2) Der Rat bestellt einen Gemeindebeamten/eine 
Gemeindebeamtin zum allgemeinen Vertre-
ter/zur allgemeinen Vertreterin des Bürgermeis-
ters/der Bürgermeisterin. 

 
7 § 8 Abs. 5 neu eingefügt durch I. Änderungssatzung, 

Neugefasst durch II. Änderungssatzung 

(3) Zum/zur allgemeinen Vertreter/Vertreterin des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin bei Abwe-
senheit des allgemeinen Vertreters/der allge-
meinen Vertreterin (Abwesenheitsvertreter/Ab-
wesenheitsvertreterin) können weitere Bediens-
tete der Gemeinde bestellt werden, die Reihen-
folge der Abwesenheitsvertretung muss dabei 
festgelegt werden.8 

§ 11 Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, 
die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, 
werden durch Anschlag an den Bekanntma-
chungstafeln der Gemeinde  

− in Lienen, Hauptstraße 14 (Verwaltungsge-
bäude) 

− in Kattenvenne, Buchentorstraße 17 - 19 

und durch Veröffentlichung im Internet unter der 
Adresse www.lienen.de für die Dauer von min-
destens einer Woche vollzogen.  

(2) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der 
durch Abs. 1 festgelegten Form infolge höherer 
Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereig-
nisse nicht möglich, so erfolgt die Bekanntma-
chung ersatzweise nur durch Aushang an der 
Bekanntmachungstafel in Lienen, Hauptstraße 
14 (Verwaltungsgebäude). Ist der Hinderungs-
grund entfallen, wird die öffentliche Bekanntma-
chung nach Abs. 1 unverzüglich nachgeholt. 

§ 12 Inkrafttreten 

Die Hauptsatzung tritt mit dem Tage nach der Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die frühere 
Hauptsatzung vom 15.12.2004 in Form der 1. Ände-
rung vom 15.04.2011 außer Kraft.  

8 §10 Abs. 3 neugefasst durch III. Änderungssatzung 


